
Beitragsord nung für den Verein Spietian eV.

Stand: 21.09.2025

§ 1 Grundtage

Diese Beitragsordnung regett die Beitragsverpftichtungen der Vereinsmitgtieder sowie die
Gebühren für die Nutzung besonderer Vereinsangebote. Sie kann nu r vom Vorstand mit
Zustimmung der M itgtiederversammtung geändertwerden. Die Grundtage für diese
Beitragsordnung findet sich in § 7 der Vereinssatzung.

§ 2 Sotida ritätsprinzip

Die Mitgtiederbeiträge sind eine wesenttiche Grundtage für die finanziette Ausstattung des
Vereins. Der Verein ist darauf angewiesen, dass atte Mitgtieder ihre Beiträge pünKtich und in
vottem Umfang bezah[en. Nur so kann der Verein seine Aufgaben gegenüber den Mitgtiedern
erfütten. Die Höhe der Beitragspfticht richtet sich nach dem Mitgtiederstatus.

§ 3 Beitragshöhe

Jedes ordenttiche Mitgtied hat einen M itgtiedsbeitrag in Höhe von jährtich 60,00 Euro zu zahten.
Der Mitgtiedsbeitrag ist in votter Höhe in einer Summe fättig. Bei Vereinseintritt bis zum 30. Juni

des Jahres ist der votl.e, danach der hatbe Jahresbeitrag zu za hl.en.

Davon abweichend zahten Mitgtieder unter 18 Jahren, Schüter, Studenten, Rentner sowie
Empfängervon soziaten Hitfsteistungen die Hätfte des oben genannten Jahresbeitrags.
Voraussetzung für die Beitragsermäßigung ist die Vorl.age eines entsprechenden Nachweises.

Bei Eintritt einer Famitienkonstettation kann eine Ermäßigung beantragt werden.

Ehrenmitgtieder sind beitragsfrei.

Der Vorsta nd ist ermächtigt, Beiträge auf Antrag zu stunden, zu ermäßigen oder zu erlassen. Ein
Rechtsanspruch auf sol.che Zahtungserteichterungen besteht nicht.

§ 4 Zahtungsform

Die lYitgtiedsbeiträge sind mittets Kontoüberweisung zu zahten. Diese sind bis spätestens zum
20.01 . eines jed en Jahres auf das Vereinskonto zu entrichten. Bei Neueintritt ist der Beitrag
innerhatb von 10 Werktagen nach Wirksamkeit der Mitgtiedschaft auf das Vereinskonto zu
überweisen. Für Beitragsrückstände werden Bearbeitungsgebühren ln Höhe von 5,00 Euro pro
Mahnung erhoben.

§ 5 Vereinsaustritt

Die Beitragspfticht endet mit Abtauf des lahres in dem die Mitgtiedschaft ertischt.

§ 6 ln krafttreten

Diese Beitragsordnung tritt mit Wirkung zum 21 .09.2025 in Kraft.


